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Veröffentlichung: ja 
 

Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen 
Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit 

über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs 
 

am 13.03.2013 
 
 

3. Beitragsrechtliche Beurteilung der Geldleistungen zur Förderung in Kindertagespflege 
nach § 23 SGB VIII an Tagespflegepersonen („Tagesmütter“) 

 
 
 
 
Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben sich in ihrer Besprechung zu Fra-

gen des gemeinsamen Beitragseinzugs am 30.03.2011 mit der Frage befasst, ob die laufen-

den Geldleistungen nach § 23 Abs. 2 SGB VIII zur Förderung von Kindern in Kindertages-

pflege für die in einem Beschäftigungsverhältnis stehenden Tagespflegepersonen um sozial-

versicherungsrechtlich relevantes Arbeitsentgelt im Sinne des § 14 Abs. 1 SGB IV handelt. 

Sie sind dabei zu der Auffassung gelangt, dass die Geldleistungen nach § 23 Abs. 2 

SGB VIII - trotz ihres engen Zusammenhangs mit der Arbeitsleistung der Tagespflegeperson 

- eine Sozialleistung im Sinne des § 11 in Verb. mit § 27 Abs. 1 Nr. 3 SGB I des Trägers der 

Jugendhilfe darstellen. Dies schließt die Behandlung der Geldleistungen als von einem Drit-

ten gezahltes Arbeitsentgelt aus (vgl. Punkt 3 der Ergebnisniederschrift über die vorgenannte 

Besprechung). Sofern allerdings die im Rahmen eines abhängigen Beschäftigungsverhält-

nisses einer Tagespflegeperson gewährten Geldleistungen vom Träger der Jugendhilfe an 

die Personensorgeberechtigten zur Auszahlung an die Tagespflegepersonen erbracht wer-

den (etwa im Wege der Abtretung), ist die Leistung nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII (Betrag 

zur Anerkennung der Förderungsleistung) als Arbeitsentgelt nach § 14 Abs. 1 SGB IV zu 

werten. Dies gilt auch für die nach § 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII in der Regel pauschal gezahlte 

Sachaufwandserstattung. Die Beitragsleistungen nach § 23 Abs. 2 Nr. 3 und 4 SGB VIII zäh-

len hingegen nicht zum Arbeitsentgelt. 

 

Das Besprechungsergebnis ist mithin maßgeblich auf die Annahme gestützt, bei der Geld-

leistung im Rahmen der Übernahme der Kindertagespflege im öffentlichen Auftrag des Trä-

gers der Jugendhilfe handelt es sich um eine Sozialleistung, die im Rahmen eines öffentlich-

rechtlichen Leistungsverhältnisses beansprucht werden kann. Hierzu hat das Bundesministe-

rium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zwischenzeitlich mitgeteilt, dass 

diese Annahme nicht zutrifft.  
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Nach Auffassung des BMFSFJ stellt die Geldleistung keine Sozialleistung an die Tagespfle-

geperson dar; es handelt sich stattdessen um eine nachgeordnete Regelung im Rahmen des 

sozialrechtlichen Dreiecksverhältnisses. Leistung der Kinder- und Jugendhilfe ist die Förde-

rung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege nach § 24 SGB VIII (vgl. 

§ 2 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII). Die §§ 22 bis 23 SGB VIII konkretisieren den Leistungsumfang: 

§ 22 SGB VIII für beide Varianten die Aufgabe und Ziele der „Förderung“ (nach § 22 Abs. 3 

Satz 1 SGB VIII die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes), § 22a SGB VIII den För-

derungsumfang in Tageseinrichtungen und § 23 SGB VIII den Förderungsumfang in Kinder-

tagespflege. Die Sozialleistung liegt damit ausschließlich im Verhältnis des leistungsver-

pflichteten örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe (§ 85 Abs.1 und § 86 SGB VIII) zu 

dem leistungsberechtigten Kind (vermittelt durch die Eltern) vor. Die „Förderung“ bezieht sich 

allein auf das anspruchsberechtigte Kind und stellt eine kombinierte Sach- und Dienstleis-

tung dar. Die weiteren Rechtsbeziehungen im so genannten sozialrechtlichen Dreiecksver-

hältnis erklären sich daraus, dass der nach § 3 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII leistungsverpflichtete 

örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Leistung nach Maßgabe der Grundsätze der 

Subsidiarität der öffentlichen Jugendhilfe und der Trägerpluralität regelmäßig nicht selbst 

erbringt, sondern auf freie Träger der Jugendhilfe zurückgreift (vgl. §§ 3 bis 5 SGB VIII). Die 

Rechtsbeziehungen zwischen leistungserbringendem freien Träger und leistungsverpflichte-

tem öffentlichen Träger schaffen nur die Voraussetzung zur Erbringung der Sozialleistung 

und stellen daher - genau so wenig wie die Rechtsbeziehungen zwischen leistungserbrin-

gendem freien Träger und Leistungsberechtigtem - keine eigenständige Sozialleistung dar. 

Bei der Geldleistung an Tagespflegepersonen nach § 23 Abs. 1 und 2 SGB VIII handelt es 

sich daher um eine Regelung zur Finanzierung der Leistungserbringung im Verhältnis zwi-

schen leistungserbringendem freien Träger und leistungsverpflichtetem öffentlichen Träger.  

 

Die Besprechungsteilnehmer kommen daher - der Argumentation des BMFSFJ folgend - 

überein, die Geldleistung der Träger der Jugendhilfe nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII (Betrag 

zur Anerkennung der Förderungsleistung) zugunsten der in einem Beschäftigungsverhältnis 

zu den Personensorgeberechtigten des Kindes (das sind im Regelfall die Eltern) stehenden 

Tagespflegepersonen ohne Einschränkung als Arbeitsentgelt nach § 14 Abs. 1 SGB IV zu 

werten. Dies gilt auch für die nach § 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII in der Regel pauschal gezahlte 

Sachaufwandserstattung. Arbeitsentgelt ist darüber hinaus jede weitere Vergütung der Per-

sonensorgeberechtigten an die Tagespflegeperson, die im Zusammenhang mit der Beschäf-

tigung gewährt wird. 
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Die Beitragsleistungen nach § 23 Abs. 2 Nr. 3 und 4 SGB VIII werden zur Finanzierung der 

von den Personensorgeberechtigten zu tragenden Arbeitgeberbeitragsanteile zur Kranken-, 

Pflege- und Rentenversicherung sowie der Umlage zur Unfallversicherung gewährt. Sie sind 

steuerfrei nach § 3 Nr. 9 bzw. Nr. 62 EStG und infolge ihrer zusätzlich Gewährung auch kein 

Arbeitsentgelt (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SvEV). Dies gilt gleichermaßen für die vom Träger der 

Jugendhilfe zum Schutz der Personensorgeberechtigten vor zusätzlicher finanzieller Belas-

tung gewährten Arbeitgeberbeitragsanteile zur Arbeitslosenversicherung sowie der Umlagen 

U1 und U2. 

 

Für die beitragsrechtliche Behandlung der laufenden Geldleistungen an Tagespflegeperso-

nen, die in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis zu den Personensorgeberechtigten 

stehen, ist es unerheblich, ob die Geldleistungen direkt an die Tagespflegeperson oder im 

Wege der Abtretung an die Personensorgeberechtigten gezahlt werden. Während bei der 

Abtretungslösung die Möglichkeit des Beitragseinbehalts durch Abzug der Arbeitnehmerbei-

tragsanteile von der an die Tagespflegeperson weiterzureichenden laufenden Geldleistung 

gegeben und auch die Abführung der alleine von den Personensorgeberechtigten als Arbeit-

geber aufzubringenden Umlagen ohne Vorfinanzierung möglich ist, kommt bei einer direkten 

Zahlung der laufenden Geldleistungen nach § 23 Abs. 2 SGB VIII an die Tagespflegeperson 

ein Beitragseinbehalt nicht in Betracht. Insofern wären die Beitragsanteile und Umlagen von 

den Personensorgeberechtigten vorzufinanzieren.  

 

Mit Blick auf das Verfahren zum Beitragsabzug begegnet es daher von Seiten der Spitzenor-

ganisationen der Sozialversicherung keinen Bedenken, wenn die örtlichen Träger der öffent-

lichen Jugendhilfe im Fall eines Beschäftigungsverhältnisses der Tagespflegeperson zu den 

Personensorgeberechtigten die Förderzusage davon abhängig machen, dass die Tagespfle-

geperson der Abtretungslösung zustimmt und die Personensorgeberechtigten somit in Lage 

versetzt werden, ihre Beitragspflichten ohne Mehraufwände zu erfüllen. Hierbei sollte auch 

auf eine Abrede zu den nicht ausdrücklich in § 23 Abs. 2 SGB VIII erwähnten Beiträgen zur 

Arbeitslosenversicherung und den Umlagen U1 und U2 hingewirkt werden, die nach dem 

Ziel und Zweck der §§ 24, 23 SGB VIII in Verb. mit § 90 SGB VIII von den örtlichen Trägern 

der öffentlichen Jugendhilfe zu tragen sind. 

 

Nach den Grundsätzen dieses Besprechungsergebnisses zur beitragsrechtliche Behandlung 

der laufenden Geldleistungen an Tagespflegepersonen nach § 23 Abs. 2 SGB VIII, die in 

einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis zu den Personensorgeberechtigten stehen, ist 

spätestens vom 01.04.2013 an zu verfahren. 
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- unbesetzt - 

 

 

 


